
Die Überprüfung wird insbesondere die Frage betreffen, ob die Ernennung eines Richters, ebenso wie die in Art. 277 AEUV 
genannten Handlungen, einer inzidenten Rechtmäßigkeitskontrolle unterworfen werden kann oder ob eine solche inzidente 
Rechtmäßigkeitskontrolle — grundsätzlich oder nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums — ausgeschlossen oder auf 
bestimmte Arten von Unregelmäßigkeiten beschränkt ist, um die Rechtssicherheit zu gewährleisten und die Rechtskraft 
sicherzustellen. 

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesverwaltungsgerichts (Österreich) eingereicht am 23. August 
2018 — FN u.a.

(Rechtssache C-546/18)

(2018/C 427/19)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Bundesverwaltungsgericht

Parteien des Ausgangsverfahrens

Beschwerdeführer: FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP

Belangte Behörde:Übernahmekommission

Vorlagefragen

1. Stehen die Art. 4 und 17 der Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 
betreffend Übernahmeangebote (1) — gelesen im Lichte des unionsrechtlichen Effektivitätsgrundsatzes — einer 
Auslegung entgegen, nach der einer rechtskräftigen Entscheidung der Aufsichtsstelle gemäß Art. 4 der Richtlinie 2004/ 
25/EG, mit der ein Verstoß einer Person gegen innerstaatliche Vorschriften, die in Umsetzung der Richtlinie 2004/25/EG 
ergangen sind, festgestellt wurde, im Rahmen eines von dieser Aufsichtsstelle anschließend geführten Verwaltungs-
strafverfahrens gegen dieselbe Person keine Bindungswirkung zuerkannt wird, womit dieser Person neuerlich alle 
tatsächlichen und rechtlichen Einreden und Beweismittel zur Verfügung stehen, um die in der bereits rechtskräftigen 
Entscheidung festgestellte Rechtsverletzung zu bestreiten?

2. Stehen die Art. 4 und 17 der Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 
betreffend Übernahmeangebote — gelesen im Lichte des unionsrechtlichen Effektivitätsgrundsatzes — einer Auslegung 
entgegen, nach der einer rechtskräftigen Entscheidung der Aufsichtsstelle gemäß Art. 4 der Richtlinie 2004/25/EG, mit 
der ein Verstoß einer juristischen Person gegen innerstaatliche Vorschriften, die in Umsetzung der Richtlinie 2004/25/EG 
ergangen sind, festgestellt wurde, im Rahmen eines von dieser Aufsichtsstelle anschließend geführten Verwaltungs-
strafverfahrens gegen das vertretungsbefugte Organ dieser juristischen Person keine Bindungswirkung zuerkannt wird, 
womit dieser Person (dem Organ) alle tatsächlichen und rechtlichen Einreden und Beweismittel zur Verfügung stehen, 
um die in der bereits rechtskräftigen Entscheidung festgestellte Rechtsverletzung zu bestreiten?

3. Bei Verneinung der Frage 1.:

Steht Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union einer innerstaatlichen Praxis entgegen, nach der einer 
rechtskräftigen Entscheidung der Aufsichtsstelle gemäß Art. 4 der Richtlinie 2004/25/EG, mit der ein Verstoß einer 
Person gegen innerstaatliche Vorschriften, die in Umsetzung der Richtlinie 2004/25/EG ergangen sind, festgestellt wurde, 
im Rahmen eines von dieser Aufsichtsstelle anschließend geführten Verwaltungsstrafverfahrens gegen dieselbe Person 
Bindungswirkung zukommt, so dass diese Person gehindert ist, die bereits rechtskräftig festgestellte Rechtsverletzung in 
rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht zu bestreiten?
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4. Bei Verneinung der Frage 2.:

Steht Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union einer innerstaatlichen Praxis entgegen, nach der einer 
rechtskräftigen Entscheidung der Aufsichtsstelle gemäß Art. 4 der Richtlinie 2004/25/EG, mit der ein Verstoß einer 
juristischen Person gegen innerstaatliche Vorschriften, die in Umsetzung der Richtlinie 2004/25/EG ergangen sind, 
festgestellt wurde, im Rahmen eines von dieser Aufsichtsstelle anschließend geführten Verwaltungsstrafverfahrens gegen 
das vertretungsbefugte Organ dieser juristischen Person Bindungswirkung zuerkannt wird, so dass diese Person (das 
Organ) gehindert ist, die bereits rechtskräftig festgestellte Rechtsverletzung in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht zu 
bestreiten? 

(1) ABl. 2004, L 142, S. 12.

Vorabentscheidungsersuchen des Sofiyski rayonen sad (Bulgarien), eingereicht am 30. August 
2018 — K.H.K./B.A.C., E.E.K.

(Rechtssache C-555/18)

(2018/C 427/20)

Verfahrenssprache: Bulgarisch

Vorlegendes Gericht

Sofiyski rayonen sad

Parteien des Ausgangsverfahrens

Antragsteller: K.H.K.

Schuldner: B.A.C, E.E.K.

Vorlagefragen

1. Ist ein noch nicht rechtskräftig gewordener Mahnbescheid über eine Geldforderung gemäß Art. 410 des Grazhdanski 
protsesualen kodeks (Zivilprozessordnung; im Folgenden: GPK) eine öffentliche Urkunde im Sinne von Art. 4 Nr. 10 der 
Verordnung (ЕU) Nr. 655/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 (1)?

2. Wenn der Mahnbescheid gemäß Art. 410 GPK keine öffentliche Urkunde ist, muss dann auf Antrag hin außerhalb des 
Verfahrens gemäß Art. 410 GPK ein gesondertes Verfahren gemäß Art. 5 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 eingeleitet werden?

3. Wenn der Mahnbescheid nach Art. 410 GPK eine öffentliche Urkunde darstellt, ist dann das Gericht verpflichtet, 
innerhalb der Frist des Art. 18 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Mai 2014 zu entscheiden, falls eine nationale Rechtsvorschrift bestimmt, dass die Fristen während der 
Gerichtsferien gehemmt sind?

(1) Verordnung (EU) Nr. 655/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Einführung eines Verfahrens für 
einen Europäischen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung im Hinblick auf die Erleichterung der grenzüberschreitenden 
Eintreibung von Forderungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. 2014, L 189, S. 59).

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs (Deutschland) eingereicht am 7. September 
2018 — Coty Germany GmbH gegen Amazon Services Europe Sàrl u. a.

(Rechtssache C-567/18)

(2018/C 427/21)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Bundesgerichtshof
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